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Roland Häcker: Hinweise zur Notengebung (Notenbildungsverordnung 
 

Grundlage: Verordnung über die Notenbildung (NVO) vom 13.02.2007 

Vorbemerkungen:  Bei der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und von 
Werten und Wertvorstellungen <siehe dazu die Aussagen im Grundgesetz, der Landesver-
fassung und im § 1 des Schulgesetzes> nimmt die Lehrkraft ihre „pädagogische Verantwor-
tung“ wahr <vgl. § auch 38,6 des Schulgesetzes>. Die Erfüllung des Erziehungs- und Bil-
dungsauftrags setzt einen „pädagogischen Beurteilungsfreiraum“  <Hervorhebungen: 
Hk> voraus, der „im Interesse des Schülers  <...> verantwortungsvoll “ zu nutzen ist. Die 
Regelungen zur Notenbildung sollen der „Chancengerechtigkeit “ dienen. Fragen der Leis-
tungsbeurteilung sind zwischen den Erziehungsträgern zu beraten. Dazu eignet sich z. B. 
die Klassenpflegschaft <siehe § 2>. Ergänzende Regelungen zur Notenverordnung bedür-
fen der Zustimmung von GLK und Schulkonferenz. - Die Eltern sind „möglichst umfas-
send “ über „die schulische Entwicklung ihrer Kinder“ zu informieren. Eine Möglichkeit (un-
ter anderen) ist die Halbjahresinformation <siehe § 4>. 

Allgemeines (§ 1): Die Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen impliziert die Überprüfung 
des Lehr- und Lernerfolgs. Noten haben mehrere Aspekte. Sie dienen (1) als Leistungs-
nachweis und sind damit (2) eine Entscheidungsgrundlage „für den weiteren Bildungs-
gang“; sie zeigen (3) den Lernfortschritt an und geben damit sowohl den Lehrenden als 
auch den Lernenden Hinweise für den weiteren „Lernfortgang“, also auch für die Gestal-
tung des Unterrichts. Noten <vor allem gute> können (4) die Motivation fördern. 

Konferenzen, Klassenpflegschaft (§ 2): Innerhalb des Rahmens der Notenverordnung können 
GLK und Schulkonferenz weitere Regelungen beschließen. <Darunter fiel früher die Fest-
legung der Zahl der Klassenarbeiten; darüber entscheidet nunmehr jede Lehrkraft selbst. 
Konferenzbeschlüsse können sich z. B. auf den Umfang der Hausaufgaben beziehen.>. – 
Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Eltern in der Klassenpflegschaft über den 
Entwicklungsstand der Klasse sowie über die Grundsätze für Klassenarbeiten und Haus-
aufgaben zu unterrichten. 

Zeugnisse (§ 3):  Zeugnisse gibt es nur am Ende eines jeden Schuljahrs (Ausnahme: Kursstufe – 
am Ende jedes Halbjahrs). In den Klassen 5 und 6 erhalten die Schülerinnen und Schüler 
zusätzlich  zu den Noten eine allgemeine, verbale Beurteilung. <Siehe § 6>. 

Die Halbjahresinformation (§ 4)  ist eine von den Klassenlehrern erstellte schriftliche Informati-
on  über die Leistungen <d. h. den aktuellen Leistungsstand Mitte/Ende Januar> in den ein-
zelnen Unterrichtsfächern. Es können ganze oder halbe Noten gegeben werden. Auch die 
Angabe der Notentendenz ist möglich <mit „+“ oder „-“>, ebenso eine ergänzende verbale 
Aussage und der Hinweis auf ein von den Lehrkräften gewünschtes Gespräch. 

Leistungsnoten (§ 5):  Die Noten <„sehr gut“ bis „ungenügend“> sind bundesweit von der KMK 
einheitlich definiert. Beispiel: die Note „ausreichend“ wird gegeben, „wenn die Leistung 
zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht“. Bei der Be-
wertung einer Schülerleistung ist u. a. auch der Altersstufe Rechnung zu tragen. Es wird 
durch die Note ausgedrückt, in welchem Maße jemand den jeweiligen Anforderungen ge-
recht wurde. Der Begriff „Anforderungen “ bezieht sich auf die im Bildungsplan formulierten 
„Leitgedanken, Kompetenzen, Ziele und Inhalte, auf die selbstständige und richtige und 
prozessorientierte Anwendung der geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sowie auf die Art ihrer Darstellung,“ also das, was man gern „Präsentation“ nennt – In den 
Jahreszeugnissen sind nur ganze  Noten zulässig. 

Allgemeine Beurteilung (§ 6):  Sie bezieht sich auf die Arbeitshaltung  (Fleiß, Sorgfalt u. a.), die 
Selbstständigkeit  (z. B. Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft) und die Zusammen-
arbeit  in der Klassen- und Schulgemeinschaft (Hilfsbereitschaft, Fairness usw.). 

Noten für Verhalten und Mitarbeit (§ 6):  Der Begriff „Verhalten “ bezeichnet sowohl das „Betra-
gen im Allgemeinen als auch die Fähigkeit und tätige Bereitschaft zur Zusammenarbeit.“ 
Das Wort „Mitarbeit  bezieht sich vor allem auf den Arbeitswillen, der sich in Beiträgen zu 
den selbstständig oder gemeinsam zu lösenden Aufgaben äußert.“ - Wenn es erforderlich 
ist, sollen ergänzende Bemerkungen  zum Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten gemacht 
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werden. Unter „Bemerkungen“ sind auch Aussagen über häufiges Fehlen  möglich. Daher 
ist es sinnvoll, eine sichere Datengrundlage zu schaffen (Entschuldigungen, unentschuldig-
tes Fehlen – separat vom Tagebuch). 

Feststellung von Schülerleistungen: Allgemeines (§ 7): Grundlage der Leistungsbewertung 
sind alle  im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen (schriftliche, münd-
liche und fachpraktische Leistungen). - Schriftliche  Leistungen sind insbesondere die 
schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten und schriftliche Wiederholungsarbeiten). Mündliche  
Leistungsnoten sollten mehrfach erhoben werden. <Vorschlag: mindestens vier in einem 
Schuljahr> Dabei sollten die <erlaubten> „Eindrucksnoten“ durch Noten für mündliche Ein-
zelbeiträge <z. B. für Kurzreferate>, ggf. auch durch Einzelprüfungen ergänzt werden. Das 
Schweigen allein rechtfertigt keine schlechte mündliche Note. Aus rechtlichen Gründen 
sollten die mündlichen Leistungen zu wenigstens einem Drittel in die Gesamtnote einge-
hen. Das gilt für alle Fächer. Fachpraktisches  gibt es zwar vor allem in der Kunst oder im 
Sport, ist aber auch in anderen Fächern denkbar: Erstellen eines Bühnenbilds, Darstellung 
einer Szene (D), Vorführen eines Experiments (NW). – Die Fachlehrer haben zu Beginn 
des Unterrichts  bekannt zu geben, wie sie die verschiedenen Leistungen in der Regel  
gewichten  werden. Die Bildung einer Note ist eine „pädagogisch-fachliche Gesamtwer-
tung der im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistun gen“ . - Die allgemeinen Krite-
rien für die Bewertung  sind den Schülern und (auf Wunsch) den Erziehungsberechtigten 
darzulegen <z. B. in der Klassenpflegschaft>. - Auf Befragen ist der Stand  der mündlichen 
und praktischen Leistungen anzugeben. Wird eine besondere Prüfung  angesetzt, ist das 
Ergebnis ohne Aufforderung bald <binnen weniger Tage> mitzuteilen. Eine besondere Prü-
fung ist auch eine benotete Einzelleistung <z. B. ein in der Klasse vorgelesener, im Unter-
richt besprochener Hausaufsatz>. 

Klassenarbeiten (§ 8)  „geben Aufschluss über den Unterrichtserfolg und Kenntnisstand einer 
Klasse und einzelner Schüler  und weisen auf notwendige Fördermaßnahmen hin. Sie 
werden daher in der Regel nach den Phasen der Erarbeitung, Vertiefung, Übung und An-
wendung angesetzt“. Eine Klassenarbeit ist „in der Regel“ anzukündigen, <aber nicht, wenn 
dadurch Probleme (gezieltes Fehlen, übergroße Aufregung im Vorfeld) entstehen>. 

Schriftliche Wiederholungsarbeiten  geben „Aufschluss über den erreichten Unterrichtserfolg der 
unmittelbar  vorangegangenen Unterrichtsstunden “ oder „mit welchem Erfolg die Haus-
aufgaben bewältigt wurden“. Auch sie dienen nicht nur der Notengebung, sondern liefern 
der Lehrkraft Hinweise für die individuelle Förderung der Schüler. Für eine schriftliche Wie-
derholung sind in der Regel nicht mehr als 20 Min. vorzusehen. Mit „unmittelbar“ kann nicht 
mehr als eine Woche (zwei bis vier Stunden) gemeint sein. Eine Ankündigung von Wieder-
holungsarbeiten ist weder vorgeschrieben noch sinnvoll. Auch Vokabelarbeiten <„Tests“> 
gelten als „schriftliche Wiederholungsarbeiten“. 

Die Arbeiten sind gleichmäßig auf das ganze Schulja hr zu verteilen . <Damit die Klassenleh-
rer, „unterstützt von der Klassenkonferenz“, die Einhaltung dieser Vorschrift überwachen 
können wird an vielen Schulen ein „Klassenarbeitskalender“ angelegt, der sorgfältig zu 
führen und vom Klassenlehrer regelmäßig durchzusehen ist.> An einem Tag „soll“ nicht 
mehr als eine Klassenarbeit geschrieben werden. Vor der Rückgabe und  Besprechung  
einer schriftlichen Arbeit darf im gleichen Fach keine neue schriftliche Arbeit angesetzt 
werden. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung liegt somit ein „Formfehler“ vor. Die 
Rückgabe einen Tag vor der nächsten Arbeit ist zwar formal korrekt, widerspricht aber dem 
Geist der Bestimmung; schließlich sollen die Schüler noch Zeit haben, eine schlechte Note 
durch intensive Vorbereitung auf die nächste Arbeit zu kompensieren. Versäumt jemand 
entschuldigt eine Arbeit , entscheidet der Fachlehrer und nicht der Schüler, o b eine 
entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen <„nachzuschreiben“> oder eine andere 
Leistung zu erbringen ist, z. B. ein Referat, Protokoll oder eine mündliche Prüfung. Das gilt 
auch für die zentralen Klassenarbeiten (Klasse 10). Bei unentschuldigtem  Versäumen ei-
ner Arbeit <siehe die Fristen in der Schulbesuchsverordnung!> und bei Leistungsverwei-
gerung  muss die Note „ungenügend“ erteilt werden. <Es besteht also kein Ermessens-
spielraum.> Bei Täuschungshandlungen  oder Täuschungsversuchen  können entweder 
Abzüge vorgenommen werden oder es wird eine Wiederholung der Arbeit angesetzt. Nur in 
schweren Fällen kann die Note 6 gegeben werden. Es besteht also ein pädagogischer Er-
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messensspielraum. Wichtig ist dabei die Gleichbehandlung der Fälle <Aspekt „Gerechtig-
keit“>. Wichtig ist es aber auch, den Schülern die möglichen Konsequenzen eines solchen 
Verhaltens vorher mitzuteilen. 

Die Zahl der Arbeiten ist im § 9 festgelegt. In den Kernfächern  müssen mindestens vier  Klas-
senarbeiten im Schuljahr (Deutsch 5 – 7: darunter eine Nachschrift) geschrieben werden. In 
der Klasse 10 (G 9) wird in Deutsch, der 1. Fremdsprache und Mathematik eine doppelt 
gewertete Klassenarbeit angefertigt, bei welcher der Termin, die Aufgaben und die Kor-
rekturanweisung vom Kultusministerium landeseinheitlich vorgegeben werden. Diese 
„zentrale Klassenarbeit “ ist auf die Mindestzahl der Arbeiten anzurechnen; sie ist trotz des 
doppelten Gewichts keine zusätzliche, fünfte Arbeit. Die Schulleitung ist gehalten, die Kor-
rektur dieser zentralen Klassenarbeiten zu kontrollieren. <An die Stelle der ZKA wird wohl 
eine nicht zählenden Vergleichsarbeit zu Beginn der Klasse 11 treten.> 

In den Klassen 6 und 8 wurden in den letzten Jahren Klassenarbeiten angefertigt, bei denen der 
Termin, die Aufgaben und die Bewertungsmaßstäbe vom Kultusministerium landeseinheit-
lich vorgegeben sind (Vergleichsarbeiten ). Diese <früher> zusätzlichen Klassenarbeiten 
wurden in zwei Kernfächern und einem Fach, das nicht Kernfach ist, angefertigt. Für die 
Entscheidung über die beteiligten Fächer konnte das Kultusministerium der Gesamtlehrer-
konferenz der Schule eine Auswahlmöglichkeit einräumen. <Es ist vorgesehen, dass die 
Vergleichsarbeiten künftig zu Beginn der Klassenstufen 7, 9 und 11 geschrieben werden. 
Sie werden nicht mehr benotet, sondern dienen nur noch diagnostischen Zwecken.>  

Zu den vorgesehenen vier Klassenarbeiten im Kernfach kann nach der Entscheidung des Fachleh-
rers eine gleichwertige Feststellung von Leistungen der Schül er der Klasse (GFS)  
kommen. „Diese Leistungsfeststellung bezieht sich insbesondere auf schriftliche Hausar-
beiten, Jahresarbeiten, Projekte, darunter auch experimentelle Arbeiten im naturwissen-
schaftlichen Bereich, Freiarbeit, Referate, mündliche, ggf. auch außerhalb der stunden-
planmäßigen Unterrichtszeit terminierte Prüfungen oder andere Präsentationen.“ Auch hier 
sorgt der Klassenlehrer, unterstützt von der Klassenkonferenz, für eine Koordinierung. Zu 
einer solchen GFS ist jeder Schüler der Klassen 7 bis 11 (G 9) bzw. 7 bis 10 (G 8) ver-
pflichtet. Diese Pflicht kann auch in einem Nichtkernfach erfüllt werden. Der Schüler kann 
dabei eine vom Fachlehrer angesetzte GFS (siehe oben) zu seiner „Pflicht-GFS“ ernennen. 
– Im Fach Naturwissenschaft und Technik  <Kernfach ab Klasse 8> kann eine der vier 
Klassenarbeiten durch eine GFS ersetzt  werden. 

In den Nichtkernfächern  dürfen höchstens  vier  schriftliche Arbeiten im Schuljahr angefertigt 
werden. <Es empfiehlt sich nicht, diese Obergrenze auszuschöpfen, denn es sollte ein Un-
terschied zwischen Kernfächern und Nichtkernfächern bestehen bleiben. Auch ist an die 
Belastung der Schülerinnen und Schüler zu denken.> Im Kernfach können auch mehr als 
vier Arbeiten geschrieben werden. Dazu bedarf es nicht der Zustimmung der schulischen 
Gremien <also von GLK und Schulkonferenz>. Allerdings gilt auch weiterhin, dass die 
Schulleitung dafür zu sorgen hat, dass die Verwaltungsvorschriften <und dazu zählt in ganz 
besonderer Weise auch die Notenverordnung> einheitlich  umgesetzt wird. – Die Ein-
schränkung „höchstens vier“ gilt nicht für bilingual  unterrichtete Fächer, wenn die sprachli-
chen Fertigkeiten geprüft werden sollen <z. B. durch Vokabeltests>.  

Ein schulöffentlich ausliegender Klassenarbeitsergebnisordner bietet die Möglichkeit, den Leis-
tungsstand von Schülern laufend im Blick zu behalten. 

Hausaufgaben (§ 10):  Hausaufgaben dienen der Festigung  der im Unterricht vermittelten Kennt-
nisse sowie der Übung , Vertiefung  und Anwendung  <siehe § 8> der erworbenen Fähig-
keiten und Fertigkeiten sowie der Förderung des selbstständigen und eigenverantwort-
lichen Arbeitens  und müssen in einem „inneren Zusammenhang“ mit dem Unterricht ste-
hen. Sie sind so zu stellen, dass sie „ohne fremde Hilfe“ und „in angemessener Zeit“ erle-
digt werden können. GLK und Schulkonferenz können Beschlüsse über den zeitlichen Um-
fang sowie die Anfertigung von Hausaufgaben übers Wochenende und über Feiertage fas-
sen. In den Klassen 5 bis 10 dürfen von einem Tag mit Nachmittagunterricht auf den fol-
genden Tag keine Hausaufgaben gegeben werden <neu>. Klassenlehrer und Tutoren ha-
ben für eine zeitliche Abstimmung der Hausaufgaben zu sorgen und auf die Einhaltung be-
stehender Regelungen und Beschlüsse zu achten. <Hk: Das impliziert eine Art Weisungs-
befugnis.> 


